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FLUGGASTRECHTE

Anwaltliche hilfe bei unzureichender Information

| Verspäten sich Flug oder Bahn, ist dies oft mit Schäden verbunden. Daher 
hat der Gesetzgeber pauschalierte Entschädigungen eingeführt. Nicht jeder 
Flug- oder Fahrgast kennt aber seine Rechte. Darauf setzen auch die Flug-
gesellschaften. Darf daher unmittelbar ein Rechtsdienstleister beauftragt 
werden, ohne das Beförderungsunternehmen zuvor zur Zahlung aufzufor-
dern und in Verzug zu setzen? Ja, sagt jetzt der BGH.|  

relevanz für die Praxis
Der Fluggast darf die Inanspruchnahme anwaltlicher Hilfe zur außergericht-
lichen Geltendmachung seines Ausgleichsanspruchs für erforderlich halten, 
wenn das Luftverkehrsunternehmen ihn nicht vollständig und klar darüber 
unterrichtet hat, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Höhe und gegen 
welches Unternehmen er einen solchen Anspruch geltend machen kann 
(BGH 12.2.19, X ZR 24/18, Abruf-Nr. 208221). 

Schon 2016 hatte der BGH (25.2.16, X ZR 35/15, Abruf-Nr. 185614) entschieden: 
Der Fluggast erhält seine Anwaltskosten nicht erstattet, die ihm durch die 
außergerichtliche Geltendmachung eines Ausgleichsanspruchs nach der 
FluggastrechteVO entstanden sind, wenn das ausführende Luftverkehrsun-
ternehmen weder seine Pflicht verletzt hat, den Fluggast bei einer Annullie-
rung, großen Verspätung oder Beförderungsverweigerung nach Art. 14 Abs. 2 
FluggastrechteVO auf seine Rechte hinzuweisen, noch sich bei der Beauftra-
gung des Anwalts mit der Erfüllung der Ausgleichsleistung in Verzug befand. 

Daran hält der BGH fest und konkretisiert die Pflichten noch einmal: Nach 
Art. 14 Abs. 2 FluggastrechteVO muss das ausführende Luftverkehrsunter-
nehmen jedem betroffenen Fluggast einen schriftlichen Hinweis aushändi-
gen, in dem die Regeln für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen gemäß 
der Verordnung dargelegt werden. Die Gestaltung muss aber so beschaffen 
sein, dass die Information den Fluggast in die Lage versetzt, seine Rechte 
effektiv (und ohne anwaltliche Hilfe) wahrnehmen zu können. Der BGH bringt 
die Luftfahrtgesellschaften damit in die Zwickmühle. 

�� Entweder klären diese alle Fluggäste nach einer relevanten Verspätung 
verständlich und anwendungsorientiert über ihre Rechte auf. Dann ist zu  
erwarten, dass die Fluggäste ihre Rechte in Anspruch nehmen. Dafür wird 
die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten erspart, wobei das Risiko  
unzureichender Aufklärung bei der Fluggesellschaft bleibt. 

�� Oder die Gesellschaft verzichtet auf eine entsprechende Handlungsorien-
tierung bei der Aufklärung, was regelmäßig zur Folge haben wird, dass 
entsprechende Rechte nicht von allen Flug- und Fahrgästen wahrgenom-
men werden. Dafür müssen aber in den Fällen der Beauftragung eines 
Rechtsdienstleisters dessen Kosten erstattet werden. 

Beförderungsunternehmen werden diese beiden Alternativen sicher nach 
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten abwägen.
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CHECKLISTE /  Die wichtigsten Pflichten der Luftverkehrsunternehmen

Der BGH führt die wichtigsten Pflichten wie folgt auf:

�� Zur Darlegung der „Regeln für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen“ 
reicht es nicht aus, lediglich den Verordnungstext wiederzugeben, da vor allem 
die Pflicht zur Ausgleichsleistung bei großer Verspätung dem Wortlaut der 
Verordnung nicht zu entnehmen ist. 

�� Der Fluggast muss dem Hinweis klar entnehmen können, unter welchen Vor-
aussetzungen ihm grundsätzlich ein Ausgleichsanspruch zusteht.

�� Die Höhe des Anspruchs muss konkret benannt werden. 
�� Die Voraussetzungen, unter denen das ausführende Luftverkehrsunterneh-
men nach Art. 5 Abs. 3 FluggastrechteVO von der Verpflichtung zur Ausgleichs-
leistung frei wird, müssen konkret dargelegt werden. 

�� Der Anspruchsgegner muss ausdrücklich angegeben werden, wenn er für den 
Fluggast nicht ohne Weiteres zu erkennen ist (BGH NJW 18, 1251).

PrAXIstIPP | Sie müssen potenzielle Mandanten darauf hinweisen, dass sie 
aus dem Anwaltsvertrag verpflichtet sind, Ihre Vergütung zu zahlen und ein  
Erstattungsanspruch nur unter den o. g. engen Voraussetzungen einer unzurei-
chenden Aufklärung besteht.

nur Wiedergabe des 
Wortlauts genügt 
nicht

hinweispflicht

KOSTENRECHT

Wenn Anwaltskosten zur hauptforderung werden ...

| Während der Zivilprozess andauert, steht die Zeit nicht still. So einigen 
sich z. B. die Parteien oft in der Hauptsache. Gestritten wird dann um Rechts-
verfolgungskosten. Wie sich dies auf den Zuständigkeits-, Rechtsmittel- 
und Gebührenstreitwert auswirkt, hat nun der BGH entschieden. Das über-
raschende Ergebnis: Die Berufung kann häufiger zulässig sein, als gedacht. | 

sachverhalt
Die Klägerin begehrt vom beklagten Haftpflichtversicherer Deckung für Schä-
den, die ihr Hund an ihrer Mietwohnung verursacht hatte. Zunächst hat sie 
beantragt, dessen Deckungspflicht festzustellen, und den Streitwert mit 2.500 
EUR angegeben. Nach diesem Gegenstandswert hat die Klägerin auch die gel-
tend gemachten vorgerichtlichen Anwaltskosten von 334,75 EUR ermittelt. 
Dann einigte sie sich mit dem Vermieter und änderte die Klage dahin, dass sie 
anstelle der Feststellung der Deckungspflicht begehrte, weitere 600 EUR als 
Rechtsverfolgungskosten erstattet zu erhalten. Das AG hat die Klage abgewie-
sen. Das LG hat die Berufung der Klägerin als unzulässig verworfen, weil der 
Wert des Beschwerdegegenstands 600 EUR nicht übersteige. Dagegen wendet 
die Klägerin sich mit der – vor dem BGH erfolgreichen – Rechtsbeschwerde.

entscheidungsgründe
Der BGH hat die Ausgangsentscheidung aufgehoben und das Verfahren zur 
Durchführung des Berufungsverfahrens an das LG zurückverwiesen. Die 
Kernaussage des BGH lässt sich in folgendem Leitsatz zusammenfassen:
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